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Medieninformation 

94/2024 

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

2023 schalten Jugendämter in Sachsen 1.246 Mal das 
Familiengericht ein, 1.732 Maßnahmen eingeleitet  

In Folge einer Gefährdung des Kindeswohls haben die Jugendämter für Kinder 

und Jugendliche in Sachsen 2023 insgesamt 1.246 Mal das Familiengericht 

angerufen, weil es dessen Tätigwerden für erforderlich hält. 

Daraufhin entschied das Familiengericht über die Einleitung von 

1.732 Maßnahmen. Diese waren u. a. darauf zurückzuführen, dass die 

Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage waren, die Gefahr für das 

Kind abzuwenden oder einer Inobhutnahme widersprachen. Die Maßnahmen des 

Familiengerichts umfassten: 

ǀ 332 Auferlegungen der Inanspruchnahme von Hilfen der Kinder- und 

Jugendhilfe (SGB VIII - z. B. Hilfen zur Erziehung),  

ǀ 181 Aussprachen von Geboten und Verboten gegenüber den 

Personensorgeberechtigten oder Dritten gemäß § 1666 Absatz 3 Nummer 2 

bis 4 BGB (z. B. das Gebot, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen; das 

Verbot, Orte, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, aufzusuchen oder 

Kontakt mit dem Kind aufzunehmen),  

ǀ 105 Ersetzungen von Erklärungen des/der Personensorgeberechtigten (z. B. 

die Einwilligung in die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung oder die 

Zustimmung zur Inobhutnahme eines Kindes) und  

ǀ 672 vollständige und 442 teilweise Übertragungen der elterlichen Sorge auf 

das Jugendamt oder einen Dritten als Vormund oder Pfleger (vollständiger und 

teilweiser Entzug der elterlichen Sorge). 
 

Auskunft erteilt: Frau Kühne, Tel.: 03578 33-2174 

Daten sind für das Land Sachsen sowie für Kreisfreie Städte, Landkreise 

und für Gemeinden erhältlich. 

Weitergehende Veröffentlichungen im Internet: 

https://www.statistik.sachsen.de/download/statistische-berichte/statistik-

sachsen_kV8_kinder-jugendhilfe-pflege-beistand.xlsx  
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vollständige teilw eise 

Chemnitz, Stadt 47        12                     13                     1                      21                    12                    

Erzgebirgskreis 74        13                     8                       1                      35                    23                    

Mittelsachsen 28        2                       2                       - 8                      3                      

Vogtlandkreis 61        25                     6                       2                      24                    21                    

Zwickau 78        46                     35                     13                    36                    35                    

Dresden, Stadt       484      73                     31                     26                    228                  54                    

Bautzen       35        8                       5                       7                      11                    8                      

Görlitz 125      36                     25                     4                      41                    44                    

Meißen      40        15                     17                     10                    32                    32                    

Sächsische Schweiz-

  Osterzgebirge 50        18                     2                       6                      15                    35                    

Leipzig, Stadt      141      43                     11                     15                    121                  54                    

Leipzig 56        34                     26                     18                    88                    102                  

Nordsachsen      27        7                       - 2                      12                    19                    

Sachsen            2023 1.246   332                  181                  105                  672                  442                  

                           2022 1.072   362                  149                  92                    432                  380                  

                           2021 1.046   383                  164                  93                    549                  477                  
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